
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/2/25 1Ob3/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1959

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §1097

Rechtssatz

Die vom Mieter einer bombengeschädigten Wohnung übernommene Wiederaufbaup6icht kann nicht dahin ausgelegt

werden, daß der Mieter auch andere Wohnungen, deren Wiederherstellung Voraussetzung für die Wiederherstellung

seiner Wohnung ist, wiederherstellen lassen muß.
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